
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 140c LFG Gebühren
 LFG - Luftfahrtgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

§ 140c.

Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für

Finanzen durch Verordnung für seinen Vollzugsbereich kostenp4ichtige Tatbestände und die Höhe der Gebühren

festlegen. Bei der Ermittlung der Höhe der Gebühren ist unter Anwendung des Äquivalenzprinzips das

Kostendeckungsprinzip zu beachten.
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